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In Deutschland ist mittlerweile fast jede vierte Per
son im erwerbsfähigen Alter von 25 bis 54 Jahren 
nicht in Deutschland geboren. Innerhalb der letzten 
zehn Jahre hat sich der Anteil nicht in Deutschland 
Ge borener an der Erwerbsbevölkerung stetig ge
steigert und lag im Jahr 2020 bei knapp 24%. Das 
sind 6,6 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2010. Auch 
in anderen westlichen Einwanderungsländern stieg 
in den vergangenen zehn Jahren der Anteil im Aus
land Ge borener an der Erwerbsbevölkerung, jedoch 
nicht in dem Maße wie in Deutschland. In Groß
britannien etwa nahm er von 2010–2019 um 5,1 Pro
zentpunkte deutlich zu und liegt bei 21,8% – knapp 
hinter Deutschland. Im Vergleich dazu hat sich der An
teil in Frankreich seit 2010 wenig verändert und liegt 
bei knapp 15%. In den USA, dem weltweit seit Jahr
zehnten größten Einwanderungsland, liegt der Anteil 
der im Ausland Geborenen zwar bei knapp 22%, aber 
hat sich seit 2010 nur wenig verändert (vgl. Abb. 1).

Neben dem Anteil von im Ausland Gebore
ner an der Erwerbsbevölkerung ist auch deren Er
werbsquote ein wichtiger Indikator (vgl. Abb. 2). 
In Deutschland ist diese im Vergleich zu ande
ren westlichen Einwanderungsländern verhältnis
mäßig hoch. Allerdings ist der Unterschied zur in 
Deutschland geborenen Erwerbsbevölkerung mit 
12,6 Prozentpunkten groß (vgl. Abb. 2 und Abb. 3). 
In Frankreich ist der Unterschied zwischen der Er
werbsbeteiligung von In und Ausländer*innen ähn
lich groß wie in Deutschland, in Großbritannien und  
Italien ist er mit 3,9 und 6 Prozentpunkten weit we
niger ausgeprägt. 

EFFEKTE DER PANDEMIE AUF DIE 
BESCHÄFTIGUNGSQUOTE

Durch den starken Anstieg der Zuwanderungszahlen 
seit 2015 kam es in Deutschland bis 2017 zu einem 
Abfall der Beschäftigungsquote von im Ausland Ge
borener um 1,5 Prozentpunkte. Sie erreichte bis 2019 
wieder das Niveau von vor 2015. Die CoronaPandemie 
hat dann wieder zu einer Vergrößerung des Gefälles 
und einer Verringerung der Erwerbsquote von Aus
länder*innen geführt. Auffällig bei der Betrachtung 
der Erwerbsbeteiligung im Jahr 2020 ist außerdem, 
dass für in Deutschland Geborene durch die Pande
mie keine Effekte auf die Erwerbsquote zu verzeich
nen sind (vgl. Abb. 3). Einzig Großbritannien weist 
im Ländervergleich eine höhere Erwerbsbeteiligung 
von Ausländer*innen auf, was zu einem großen Teil 

auf geringere Sprachbarrieren zurückzuführen sein 
wird. Auch in den USA liegt die Erwerbsquote von Aus
länder*innen auf einem, vergleichbar mit Deutsch
land, hohen Niveau. Der Unterschied zum im Inland 
Geborener ist dort mit 4,1 Prozentpunkten jedoch 
wesentlich kleiner. Darüber hinaus lässt sich beobach
ten, dass im Ausland Geborene durch die Pandemie 
in den USA nicht stärker als die im Land geborene 
Bevölkerung betroffen ist. Besonders in Italien sind 
Ausländer*innen am Arbeitsmarkt weit stärker von 
der Pandemie betroffen als die im Land geborene 
Bevölkerung.

Sieht man sich an, woher die nach Deutschland zu
gewanderten Ausländer*innen mit sozialversicherungs
pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen kommen, so 
wird erkennbar, dass alle Gruppen hohe Zuwachsraten 
zu verzeichnen haben. Im Januar 2020 waren knapp 
60% mehr Arbeitnehmer*innen aus 
anderen EULändern in Deutsch
land sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt als fünf Jahre zuvor. 
Die Zuwachsrate für Arbeitneh
mer*innen aus Drittstaaten be
trug gut 63%. Für die häufigsten 
Asylherkunftsländer ist der Anstieg 
massiv – innerhalb von fünf Jahren 
wuchs diese Gruppe um 410% und 
stieg von 70 469 Beschäftigten auf 
359 544 (Statistik der Bundesagen
tur für Arbeit 2021).

Borjas (2001) argumentiert, 
dass ein Nutzen der Zuwanderung 
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darin besteht, dass Zuwander*innen den Arbeitsmarkt 
antreiben, weil sie flexibler auf Unterschiede in den 
Beschäftigungsmöglichkeiten reagieren als einhei
mische Arbeitnehmer*innen. Die höhere Flexibilität 
der Zuwander*innen ergibt sich theoretisch daraus, 
dass sie weniger an einen bestimmten Standort ge
bunden sind, als Einheimische es oft sind. Jedoch 
kann bei geringer Arbeitsmarktflexibilität, wie z.B. 
bei Löhnen, die in einem gewerkschaftlich organisier
ten Arbeitsmarkt über dem markträumenden Niveau 
liegen, oder bei starken Kündigungsbeschränkungen, 

die auch von Neueinstellungen abhalten, insbeson
dere die Zuwanderung von Geringqualifizierten zu 
erhöhter Arbeitslosigkeit führen. Angrist und Kugler 
(2003) kommen z.B. zu dem Schluss, dass eine geringe 
Arbeitsmarktflexibilität in Europa die negativen Aus
wirkungen der Zuwanderung verstärkt. Dies könnte 
in einem Abschwung zu einer Herausforderung für 
Deutschland werden, obwohl die Bevölkerungsalte
rung das Problem erheblich mildert.

DAS FACHKRÄFTEEINWANDERUNGSGESETZ

Mit dem Beschluss des Fachkräfteeinwanderungsge
setzes (FEG) misst die deutsche Bundesregierung dem 
Thema Fachkräftesicherung eine hohe Bedeutung zu 
(Bundesgesetzblatt 2019). Das neue Gesetz trat am 
1. März 2020 in Kraft und zielt darauf ab, Fachkräften 
aus Drittstaaten die Einreise und Beschäftigung in 
Deutschland zu erleichtern. 

Neu ist vor allem, dass nun auch beruflich qualifi
zierte, nichtakademische Fachkräfte zur Arbeitssuche 
nach Deutschland kommen können. Fachkräfte, die 
noch kein konkretes Arbeitsplatzangebot in Deutsch
land haben, müssen sich ihre bisher im Ausland er
worbenen Qualifikationen im Rahmen des Anerken
nungsverfahrens offiziell anerkennen lassen, adäquate 
Deutschkenntnisse nachweisen (in der Regel mindes
tens Niveau B1) und selbst während der gesamten Auf
enthaltsdauer für ihren Lebensunterhalt aufkommen 
können. Erfüllen Personen diese Voraussetzungen, 
dürfen sie für sechs Monate zur Arbeitssuche nach 
Deutschland einreisen, Probearbeiten im Umfang von 
bis zu zehn Stunden pro Woche aufnehmen und eine 
Beschäftigung suchen, die ihren Qualifikationen ent
spricht. Ist bereits ein potenzieller Arbeitgeber vor
handen, räumt das Gesetz die Möglichkeit des be
schleunigten Fachkräfteverfahrens ein. Dieses ermög
licht dem Arbeitgeber, zukünftige Arbeitnehmer*innen 
schneller nach Deutschland zu holen.

Sowohl Fachkräfte mit beruflicher Ausbildung 
als auch mit Hochschulbildung können allen Berufen 
nachgehen, zu denen sie ihre Qualifikation befähigt. 
Somit wurden die Beschäftigungsmöglichkeiten er
weitert und die Beschäftigung in verwandten Berufen 
ermöglicht. Es wird nicht mehr geprüft, ob es sich 
um einen Mangelberuf handelt, der innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums nicht besetzt werden konnte. 
Zudem entfällt die Vorrangprüfung, die prüft, ob ein*e 
geeignete*r Kandidat*in aus dem Inland oder der EU 
für die Stelle zur Verfügung steht. Das erleichtert den 
Arbeitsmarkteinstieg ausländischer Fachkräfte.

POTENZIALE FÜR NOCH BESSERE 
FACHKRÄFTESICHERUNG

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist effektiv und 
regelt erstmals die allgemeine Einwanderung von aus
ländischen qualifizierten Fachkräften aus Drittstaaten. 
Es verfolgt das Ziel, zukünftigem Fachkräftemangel 
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entgegenzuwirken. Es ermöglicht internationalen 
Fachkräften die Jobsuche und erleichtert die Beschäf
tigungsaufnahme in Deutschland. Einige Aspekte des 
Gesetzes sollten in der nächsten Legislaturperiode 
nachgebessert werden. 

Visaprozess und Terminvergabe optimieren

Bis eine Fachkraft von außerhalb der EU in Deutsch
land eine Beschäftigung aufnehmen kann, ist es ein 
langer Weg. Inwieweit die vielen, teils komplexen 
Teilprozesse weiter optimiert und gegebenenfalls 
digitalisiert werden können, sollte möglichst in re
gelmäßigen Abständen überprüft werden.1 Beispiels
weise spielt der Visaprozess eine wichtige Rolle in der 
Rekrutierung von geeigneten Fachkräften aus dem 
Ausland. Interessant wäre es zu prüfen, inwieweit Bot
schaftstermine schneller vergeben und Wartezeiten 
verkürzt werden könnten. Eine Möglichkeit könnte 
sein, gegen eine Gebühr einen garantierten Termin 
innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zu erhalten. 
Die daraus resultierenden Einnahmen könnten zur 
Finanzierung von zusätzlichem Botschaftspersonal 
verwendet werden. Als weitere sinnvolle Ergänzung 
können Interviews auch online durchgeführt werden. 
Denkbar wäre z.B. eine Regelung, bei der sich die An
tragsteller*innen bei einem Termin in der deutschen 
Botschaft identifizieren, die erforderlichen Unterlagen 
einreichen, die Gebühr bezahlen (alternativ könnte 
die Gebühr vorab online bezahlt werden) und dann 
online ein Interview mit einem*r deutschen Beamt*in 
führen. Dies würde die Botschaft oder Auslandsver
tretung vor Ort entlasten und weitere Kapazitäten zur 
Gesprächsführung schaffen.

Beschäftigungsmöglichkeiten während der Suche 
ausbauen

Das Grundprinzip, dass Zuwander*innen, die zur Ar
beitsplatzsuche nach Deutschland einreisen, ihren 
Lebensunterhalt selbst sichern müssen und ihnen 
kein Anspruch auf Sozialleistungen zusteht, ist richtig. 
Allerdings ist die Regelung der Lebensunterhaltssiche
rung über die gesamte Dauer des Aufenthalts hinweg 
und der möglichen Probearbeitszeit von zehn Stunden 
pro Woche sehr restriktiv. 

Es wäre sinnvoll, Zuwander*innen, die zur Ar
beitsplatzsuche nach Deutschland kommen, zur 
Erwerbs aufnahme während der Suche zu berechtigen 
(sowohl außerhalb ihrer Qualifikationen als auch über 
eine Probearbeitszeit von zehn Stunden pro Woche 
hinaus). Somit kann die Regelung zur Sicherung des 
Lebensunterhalts von 100% auf 50% reduziert wer

1 Plattformen wie makeitingermany.de bieten bereits sehr aus
führliche und übersichtliche Informationen sowohl für Arbeitge
ber*innen und Bewerber*innen und trägt dazu bei, die einzelnen 
Prozessschritte transparenter zu gestalten. Durch weitere Digitalisie
rung in den Auslandsvertretungen könnten die Visumsbeantragung 
und Vergabe weiter optimiert werden (siehe auch Poutvaara, Rhode 
und Stitteneder 2018).

den. Einen Anspruch auf Sozialleistungen hätten sie 
während der Suche nicht. Dies ermöglicht auch Be
rufseinsteiger*innen und Personen mit geringeren Er
sparnissen die Einreise zur Arbeitsplatzsuche. Außer
dem trägt die Möglichkeit, einer Arbeit nachzugehen, 
nicht nur zur Sicherung des Lebensunterhalts bei, 
sondern ermöglicht vor allem die frühzeitige Integra
tion in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft (Nikolka  
et al. 2018).

Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten 
verbessern

Als Ergänzung zu den Verbesserungen im Fachkräfte
einwanderungsgesetz sollte die Arbeitsmarktintegra
tion von Geflüchteten verbessert werden.

Aksoy und Poutvaara (2021) haben kürzlich ge
zeigt, dass Geflüchtete, die in den Jahren 2015 und 
2016 in Europa ankamen, über ein höheres Bildungs
niveau verfügen als der Bevölkerungsdurchschnitt 
in ihren Herkunftsländern. Aufgrund dessen besteht 
ein eindeutiges Potenzial für bessere Arbeitsmarkt
ergebnisse. Aksoy et al. (2020) zeigen, dass sowohl 
die lokale Arbeitslosigkeit als auch die Einstellung 
der Einheimischen gegenüber Zuwander*innen für 
die Arbeitsmarkt und sozialen Integrationsergebnisse 
von Geflüchteten in Deutschland von Bedeutung sind. 
Werden Geflüchtete im erwerbsfähigen Alter zwischen 
25 und 49 Jahren in einem Landkreis mit einer um 
einen Prozentpunkt niedrigeren Arbeits losenquote 
untergebracht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie nach zwei Jahren eine Voll oder Teilzeit
beschäftigung haben, um 4 Prozentpunkte. Eine 
Rückwärtsberechnung legt nahe, dass eine Umver
teilung von 100 000 Flüchtlingen in Landkreise mit 
einer durchschnittlich um einen Prozentpunkt niedri
geren Arbeitslosenquote einen jährlichen Nutzen für 
die öffentlichen Finanzen von etwa 40 Millionen Euro 
in Form von geringeren Ausgaben für Sozialleistun
gen und höheren Steuereinnahmen und Sozialversi
cherungsbeiträgen generieren würde. Dies ließe sich 
über eine Anpassung des Königssteiner Schlüssels  
umsetzen. So könnte die Zahl der offenen Stellen als 
zusätzliches Kriterium in die Entscheidung über die 
Unterbringung von Geflüchteten einfließen.

In Integrationsfragen schneiden geflüchtete 
Frauen generell in den Bereichen Bildung, Arbeits
marktbeteiligung und sozialer Integration schlechter 
ab als geflüchtete Männer. Obwohl inzwischen fast 
jede*r dritte Asylbewerber*in weiblich ist, liegt ein 
umfassender geschlechtsspezifischer Integrations
ansatz aktuell nicht vor. Geschlechtsspezifische Be
dürfnisse sollten aber verstärkt in Integrationsmaß
nahmen berücksichtigt werden (Albrecht, Hofbauer 
Pérez und Stitteneder 2021). Dabei gilt es vor allem, 
Angebote zu schaffen, die Frauen den (Wieder)Ein
stieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen und es ihnen 
erlauben, Beruf und Familie zu verbinden. Angebote 
sollten insbesondere das Erlangen von Deutschkennt
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nissen fördern, kulturelle Aspekte berücksichtigen 
und Lösungen für Mütter beinhalten.
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